
Jahrgang 29 Freitag, den 13. Januar 2023 Nummer 1

Amtsblattder Stadt Schalkauder Stadt SchalkauP
O

S
TA

K
T

U
E

LL
 -

 A
lle

 H
au

sh
al

te
 -

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Ich wünsche allen Bürgerinnen und 
BürgernBürgern

ein frohes und gesundes neues Jahr!ein frohes und gesundes neues Jahr!

Ihre BürgermeisterinIhre Bürgermeisterin
Ute HopfUte Hopf

Prost Neujahr!!!Prost Neujahr!!!
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Die Grundsteuerhebesätze betragen

• für Land- und Forstwirtschaft
(Grundsteuer A)

300 v. H.

• bebaute und unbebaute Grundstücke
(Grundsteuer B)

389 v. H.

Gegenüber dem Kalenderjahr 2022 ist damit keine Ände-
rung eingetreten, so dass auf die Erteilung von schriftlichen 
Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2023 verzich-
tet wird.

Daher wird von der Möglichkeit des § 27 Abs. 3 des Grundsteu-
ergesetzes (GrStG) Gebrauch gemacht, für diejenigen Steuer-
schuldner, deren Bemessungsgrundlagen sich seit der letzten 
Bescheiderteilung nicht geändert haben, die Grundsteuer durch 
öffentliche Bekanntmachung festzusetzen. Die Fälle nach § 42 
des Grundsteuergesetzes - Bemessung der Grundsteuer nach 
der Ersatzbemessungsgrundlage - sind in die Festsetzung der 
Grundsteuer durch öffentliche Bekanntmachung einbezogen.

Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbe-
scheide für das Kalenderjahr 2023 erteilt, so sind die darin festge-
setzten Beträge zu entrichten. Sollten die Grundsteuerhebesätze 
geändert werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen 
(Messbeträge) oder es erfolgt ein Eigentümerwechsel, werden 
gemäß § 27 Abs. 2 GrStG entsprechende Änderungsbescheide 
erteilt.

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung im Amtsblatt, treten für den Steuerpflichtigen die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage 
ein schriftlicher Grundsteuerbescheid zugegangen wäre. Auf den 
Inhalt der zuletzt ergangenen schriftlichen Grundsteuerbeschei-
de vom 06.01.2020 wird ausdrücklich hingewiesen.

Zahlungsaufforderung:
Die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023 ist ohne beson-
dere Aufforderung mit den Beträgen und zu den Fälligkeits-
tagen gemäß § 28 des Grundsteuergesetzes (15.02., 15.05., 
15.08., 15.11.) zu entrichten, die sich aus dem letzten schrift-
lichen Grundsteuerbescheid ergeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die durch diese öffentliche Bekanntmachung bewirkte 
Grundsteuerfestsetzung für das Kalenderjahr 2023 kann Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist innerhalb eines 
Monats, nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amts-
blatt, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Schalkau, 
Markt 1, 96528 Schalkau zu erheben.

Der Einspruch kann nicht damit begründet werden, dass die im 
Einheitswertbescheid oder im Grundsteuermessbescheid ge-
troffenen Entscheidungen unzutreffend seien. Entscheidungen 
in Grundlagenbescheiden können nur durch Anfechtung des 
Grundlagenbescheids beim zuständigen Finanzamt angegriffen 
werden.

Auch wenn ein Einspruch eingelegt worden ist, muss die Grund-
steuer fristgemäß gezahlt werden.

Schalkau, den 13.01.2023
Leuthäuser
Steueramt

Öffentliche Bekanntmachung

Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz 
(BMG)

Nach dem Bundesmeldegesetz ist die Stadt Schalkau als Mel-
debehörde zu verschiedenen Datenübermittlungen von Person-
endaten aus dem Melderegister verpflichtet. Gegen folgende Da-
tenübermittlungen steht den Betroffenen ein Widerspruchsrecht 
zu. Eingetragene Übermittlungssperren behalten solange ihre 
Gültigkeit, bis sie widerrufen werden oder durch Wegzug oder 
Tod gegenstandslos geworden sind. Bei Umzug in den Zustän-
digkeitsbereich einer anderen Meldebehörde muss der Datenwei-
tergabe erneut widersprochen werden, sofern der Widerspruch 
weiterhin bestehen soll. Kosten werden im Zusammenhang mit 
der Eintragung von Übermittlungssperren nicht erhoben.

Gestaltung Seite 2

Sprechzeiten der Stadtverwaltung:

Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch
telefonisch einen Termin mit dem jeweiligen Fachamt.

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung:

Tel.: 036766/2910
Fax: 036766/291-26

E-mail: info@schalkau.de
Web: www.schalkau.de

Am 12. sowie 26.01.2023
ist von 16.00 bis 18.00 Uhr

die Abgabe von Wertstoffen  
(Gelber Sack, Pappe/Papier, etc.)

und Elektrokleingeräten im Bauhof in Ehnes möglich.

Den Anweisungen der Bauhofmitarbeiter  
ist Folge zu leisten.

Redaktionsschluss für das nächste Amtsblatt ist der 
23.01.2023

Stadt Schalkau
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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung über die 
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2023
Die Jahres-Grundsteuer wird berechnet, indem der Grundsteu-
erhebesatz auf den am Jahresbeginn maßgebenden Grund-
steuermessbetrag angewendet wird. Bei der Berechnung der 
Grundsteuer nach der Ersatzbemessungsgrundlage (Steueran-
meldungsverfahren) beeinflusst der Grundsteuerhebesatz die 
Höhe der pauschalen Jahres-Grundsteuer pro Quadratmeter 
Wohn- oder Nutzfläche sowie pro Abstellplatz für Personenkraft-
wagen in einer Garage und/oder Carport.
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Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft erteilen über:
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und aktuelle Anschrif-
ten.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) ver-
wendet werden.

Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die be-
troffene Person gemeldet ist, einzulegen.
Der Widerspruch gegen die in den Ziffern 1. bis 5. genannten 
Datenübermittlungen ist schriftlich oder persönlich bei der Stadt 
Schalkau, Einwohnermeldeamt, Markt 1, 96528 Schalkau zu er-
klären. Einwohnerinnen und Einwohner, die bereits in den Vor-
jahren eine Erklärung zu Widerspruchsrechten abgegeben ha-
ben, brauchen diese nicht zu erneuern.

Schalkau, den 13.01.2023
Leuthäuser
Einwohnermeldeamt

Satzung

über die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schalkau

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 227), des § 14 
Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den 
Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (ThürBKG) vom 07. Ja-
nuar 1992 (GVBl. S. 23), in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 05. Februar 2008 
(GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. November 
2020 (GVBl. S. 559) hat der Stadtrat der Stadt Schalkau in seiner 
Sitzung am 10.11.2022 folgende Feuerwehrsatzung beschlos-
sen.

§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schalkau sind als öf-
fentliche Feuerwehren gemäß § 3 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ThürBKG 
eine rechtlich unselbstständige städtische Einrichtung gemäß  
§ 10 Abs. 3 ThürBKG.
Sie führen die Bezeichnung

- „Stützpunktfeuerwehr Schalkau“
- „Freiwillige Feuerwehr Almerswind-Roth“
- „Freiwillige Feuerwehr Bachfeld“
- „Freiwillige Feuerwehr Emstadt“
- „Freiwillige Feuerwehr Katzberg“
- „Freiwillige Feuerwehr Theuern“.
(2) Sie sind selbständige Feuerwehren unter der Gesamtleitung 
des Stadtbrandmeisters.
(3) Die Stützpunktfeuerwehr Schalkau sowie Ortsteilfeuerwehren 
der Ortsteile Almerswind-Roth, Bachfeld, Emstadt, Katzberg und 
Theuern werden durch Wehrführer geleitet.
(4) Sollten weitere Gemeinden oder Ortsteile mit ihrer Freiwilli-
gen Feuerwehr in die Stadt Schalkau eingegliedert werden, so 
gilt diese Satzung auch für diese entsprechend.
(5) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrange-
hörigen bedienen sie sich der Unterstützung der Feuerwehrver-
eine und anderer gesellschaftlicher Kräfte.

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren umfassen den 
vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, die technische 
Unfallhilfe sowie die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen 
im Sinne der §§ 1 und 9 ThürBKG, ferner die Sicherheitswache 
nach § 22 ThürBKG.
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben die Stützpunktfeuerwehr 
und die Ortsteilfeuerwehren die aktiven Feuerwehrangehörigen 
nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschriften und sonsti-
gen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden.

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr
Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr über den freiwilligen Wehrdienst informieren 
kann, übermitteln die Meldebehörden bis zum 31. März fol-
gende Daten:
Familiennamen, Vornamen und die aktuelle Anschrift von 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächs-
ten Jahr 18 Jahre alt werden.
Dieser Auskunft können Sie gemäß § 36 Abs. 2 BMG i.V.m.  
§ 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienan-
gehörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 1 i.V.m. 
§ 42 Abs. 3 BMG widersprechen.
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf 
die Meldebehörde gemäß § 42 Abs. 2 BMG von diesen Fa-
milienangehörigen folgende Daten übermitteln:
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft, aktuelle Anschriften, Auskunftssperren 
nach § 51 BMG sowie Sterbedatum.
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuerer-
hebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger 
bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwoh-
nung einzulegen.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmun-
gen
Sie könnend er der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 1 
i.V.m. § 50 Abs. 5 BMG widersprechen.
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG be-
zeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten ertei-
len, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter be-
stimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen 
dabei nicht mitgeteilt werden.
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, 
darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 2 i.V.m. 
§ 50 Abs. 5 BMG widersprechen.
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 BMG 
Auskunft erteilen über: Familienname, Vornamen, Doktor-
grad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehe-
jubiläum. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-
ressbuchverlage
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 3 i.V.m. 
§ 50 Abs. 5 BMG widersprechen.
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(§13 Abs. 3 ThürBKG). Bei Zweifeln über die geistige oder kör-
perliche Tauglichkeit kann die Vorlage einer amtsärztlichen Be-
scheinigung verlangt werden (§ 13 Abs. 4 ThürBKG).
(6) Die Aufnahme in die Einsatzabteilung kann erst nach einer 
mindestens 3-monatigen Probezeit zur Beurteilung der Aufnah-
mefähigkeit des Antragstellers hinsichtlich Gewissenhaftigkeit, 
Kameradschaftlichkeit und Zuverlässigkeit und nach Abschluss 
des Feuerwehr-Grundausbildungslehrganges (Ausbildung zum 
Truppmann) erfolgen (§ 11 Abs. 2 ThürBKG). Während dieser 
Probezeit ist der Antragsteller Angehöriger der Freiwilligen Feu-
erwehr und hat die Rechte und Pflichten nach § 7 (außer das 
Wahlrecht nach Abs. 2 Nr.1) entsprechend. Im Falle der Über-
nahme von Angehörigen der Jugendfeuerwehr in die Einsatz-
abteilung entfällt die Bewährungszeit, wenn eine mindestens 
einjährige ununterbrochene Dienstzeit in der Jugendfeuerwehr 
nachgewiesen werden kann.
Hat der Anwärter die Probezeit nicht erfolgreich absolviert, so 
erfolgt der Ausschluss mittels schriftlicher Mitteilung durch den 
Bürgermeister.
(7) Feuerwehrangehörige der Einsatzabteilung der Ortsteilfeu-
erwehren können zusätzlich Dienst in der Stützpunktfeuerwehr 
Schalkau leisten oder bei Notwendigkeit dazu durch den Bür-
germeister herangezogen werden. Ihnen stehen ebenfalls die 
Rechte und Pflichten nach § 7 der Satzung in der Stützpunktfeu-
erwehr zu. Feuerwehrangehörige können mit Zustimmung des 
Stadtbrandmeisters gleichzeitig aktives Mitglied einer anderen 
Feuerwehr sein. (§ 10 Abs. 4 Satz 3 ThürBKG).
(8) Der Bürgermeister verpflichtet den/die ehrenamtliche/n 
Feuerwehrangehörige/n durch Handschlag zur ordnungsgemä-
ßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 Abs. 3 ThürBKG). Desweite-
ren werden der/den Feuerwehrangehörige/-n der Dienstausweis 
und die Satzung übergeben, der Empfang wird durch der/den 
Feuerwehrangehörige/-n durch Unterschrift bestätigt.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zu den Einsatzabteilungen endet mit

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres, in Fällen des §13 Ab-
satz 1 Satz 1 ThürBKG spätestens mit der Vollendung des 
67. Lebensjahres

b) dem Austritt (auf eignen Wunsch)
c) der Entpflichtung (Ausschluss)
d) durch Tod.
(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Stadtbrandmeis-
ter oder Wehrführer erklärt werden.
(3) Der Bürgermeister kann Angehörige der Einsatzabteilungen 
aus wichtigem Grund nach Anhörung des Stadtbrandmeisters 
und des Wehrführers aus der Stützpunktfeuerwehr, aus den 
Ortsteilfeuerwehren nach Anhörung des jeweiligen Wehrführers, 
entpflichten (§ 13 Abs. 5 ThürBKG).
Wichtige Gründe sind insbesondere

1. mehrfaches unentschuldigtes Fernbleiben vom Einsatz, von 
der Ausbildung und bei angesetzten Übungen,

2. gesundheitliche und geistige Nichteignung,
3. grobe Verletzung der Dienstpflicht,
4. dem Ansehen der Feuerwehr schädigendes Verhalten,
5. grobes unkameradschaftliches Verhalten,
6. grobe Gefährdung der Disziplin in der Wehr,
7. nicht befolgen von Weisungen der Vorgesetzten,
8. der wiederholte Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschriften, 

wenn dies zu einer dauerhaften Störung des Feuerwehr-
dienstverhältnisses führt.

(4) Beim Ausscheiden sowie einer Entpflichtung aus der Freiwil-
ligen Feuerwehr sind die erhaltenen Ausrüstungsgegenstände 
sowie der Feuerwehrausweis innerhalb von 14 Tagen bei dem 
jeweils zuständigen Wehrführer abzugeben. Sollte die Abgabe 
nicht satzungsgemäß erfolgen, werden durch die Stadt Schalkau 
die Ausrüstungsgegenstände kostenpflichtig eingezogen.
(5) Gleichzeitig erlischt mit dem Tag der Entpflichtung die Fort-
zahlung der zusätzlichen Altersversorgung.

§ 7
Rechte und Pflichten der Angehörigen  

der Einsatzabteilungen
(1) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr dürfen durch ihren 
Dienst keine unzumutbaren Nachteile erleiden.
(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben insbesondere

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehren

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schalkau und deren Stadttei-
le gliedern sich in folgende Abteilungen:

1. Einsatzabteilungen,
2. Jugendfeuerwehr,
3. Alters- und Ehrenabteilungen.

§ 4
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflicht bei Schäden

(1) Die aktiven Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind bei 
Einsätzen und Übungen mit der im § 4 Abs. 1 ThürFwOrgVO fest-
gelegten Feuerwehr-Schutzkleidung und für andere dienstliche 
Veranstaltungen mit einer für alle Stadtteilfeuerwehren einheitli-
chen Dienstkleidung (Uniform) auszustatten. Sonderausrüstung 
wird nach Bedarf und Notwendigkeit angeschafft.
(2) Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr sind mit der im § 4 
Abs. 3 ThürFwOrgVO festgelegten Jugendfeuerwehr-Dienstklei-
dung auszustatten.
(3) Die Angehörigen haben die empfangene persönliche und 
sonstige Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Aus-
scheiden aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlo-
rengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschä-
digte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann 
die Stadt bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln Er-
satz verlangen.
(4) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Stadtbrandmeister 
oder Wehrführer unverzüglich anzuzeigen

1. im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
2. Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonsti-

gen Ausrüstung.
Soweit Ansprüche für oder gegen die Stadt Schalkau in Frage 
kommen, hat der Empfänger der Anzeige die Meldung an die 
Stadt weiterzuleiten.
(5) Die Uniformierung ergibt sich aus der Thüringer Feuerwehror-
ganisationsverordnung (ThürFwOrgVO).
(6) Die Feuerwehren der Stadt Schalkau tragen als Abzeichen 
das Wappen der Stadt Schalkau. Die Ortsteilfeuerwehren, deren 
Ortsteil vor der Eingliederung in die Stadt Schalkau ein eigenes, 
durch das Thüringer Innenministerium genehmigtes Wappen ge-
führt haben, können dieses Wappen ihres Ortsteiles beibehalten.

§ 5
Aufnahme in die Einsatzabteilung  

der Freiwilligen Feuerwehr
(1) Die Einsatzabteilungen setzen sich zusammen aus den ak-
tiven Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Die aktiven 
Angehörigen versehen ihren Dienst ehrenamtlich und freiwillig. 
In die Einsatzabteilung können Personen mit besonderen Fähig-
keiten und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr 
aufgenommen werden (Fachberater).
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur 
Personen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der 
Stadt Schalkau haben (Einwohner) oder regelmäßig für Ausbil-
dung und Einsätze in der Stadt Schalkau und deren Ortsteile 
zur Verfügung stehen. Sie müssen den Anforderungen des Feu-
erwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein und das 
16. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen in der Regel das 60. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. Soweit es zur Erfüllung 
der Aufgaben der Stadt Schalkau nach § 3 erforderlich ist, kann 
auf Antrag des Feuerwehrangehörigen die Ausübung des Feu-
erwehrdienstes in der Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 
67. Lebensjahres durch den Bürgermeister zugelassen werden, 
sofern die erforderliche geistige und körperliche Einsatzfähigkeit 
jährlich durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 
1 ThürBKG).
(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren müssen ihren 
Hauptwohnsitz in der Stadt Schalkau oder in den jeweiligen Orts-
teilen haben.
(4) Die Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwillige Feuer-
wehr bzw. die Übernahme von der Jugendfeuerwehr ist schriftlich 
beim Stadtbrandmeister oder bei den Wehrführern der Ortsteil-
feuerwehren zu beantragen. Minderjährige haben mit dem Auf-
nahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer ge-
setzlichen Vertreter vorzulegen. Es besteht kein Rechtanspruch 
auf eine Aufnahme in die Feuerwehr.
(5) Über die Aufnahme entscheidet der Bürgermeister in Abspra-
che mit dem Stadtbrandmeister oder des jeweiligen Wehrführers 
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5 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr - Entschädigungsverordnung 
(ThürFWEntschVO). Entsprechende Dienstreiseaufträge erteilt 
die Stadt Schalkau und müssen rechtzeitig beim Stadtbrand-
meister beantragt werden. Bei Dienstfahrten innerhalb des Land-
kreises Schalkau entscheidet der Stadtbrandmeister oder der 
jeweils zuständige Wehrführer.
(7) Die Regelungen unter den Absätzen 3 und 4 gelten nicht für 
die Fachberater im Sinne § 5 Absatz 1 und Satz 3.

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

(1) Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung der Feuerweh-
ren der Stadt Schalkau seine Dienstpflicht, so kann der Stadt-
brandmeister bzw. der jeweilige Wehrführer ihm

a) eine Ermahnung
b) einen mündlichen Verweis (Entpflichtungsandrohung)
aussprechen.
(2) Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor 
dem Verweis ist dem Betroffenen innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen, Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stel-
lungnahme zu geben.
Ermahnung und der mündliche Verweis sind dem Bürgermeister 
unverzüglich anzuzeigen.
Alle Ordnungsmaßnahmen sind in schriftlicher Form festzuhal-
ten.

§ 9
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Schalkau 
führen den Namen

„Jugendfeuerwehr Schalkau“
„Jugendfeuerwehr Almerswind-Roth“
„Jugendfeuerwehr Bachfeld“
„Jugendfeuerwehr Emstadt“
„Jugendfeuerwehr Katzberg“
„Jugendfeuerwehr Theuern“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Schalkau ist der freiwillige Zusammen-
schluss von Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebens-
jahr bis - in der Regel - zum vollendeten 16. Lebensjahres.
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Ju-
gendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch 
den Stadtbrandmeister als Gesamtleiter der Freiwilligen Feuer-
wehr und durch den Wehrführer, die sich dazu des Jugendfeuer-
wehrwartes als Leiter der Jugendfeuerwehr bedienen.
(4) Der Jugendfeuerwehrwart muss die Qualifizierung als Grup-
penführer nachweisen und angehöriger der Einsatzabteilung 
sein. Der Gruppenführerlehrgang kann in einem Zeitraum von 
zwei Jahren nachgeholt werden. Die Aufsichtsbehörde kann 
Ausnahmen zulassen.
(5) Über die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr entscheidet der 
Jugendfeuerwehrwart im Einvernehmen mit dem Stadtbrand-
meister und dem Wehrführer. Die Anforderungen und Regelun-
gen des § 5 Abs. 2, 3 gelten hierbei sinngemäß.
(6) Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr

1. haben insbesondere an den Übungs- und Ausbildungsver-
anstaltungen der Jugendfeuerwehr regelmäßig und pünktlich 
teilzunehmen,

2. dürfen nicht zu Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr heran-
gezogen werden,

3. haben den Anspruch auf kostenlose Jugendfeuerwehr-
Dienstkleidung im Rahmen der durch die örtlichen Verhält-
nisse gegebenen Notwendigkeit.

(6) Bei der Planung und Durchführung von Übungs- und Ausbil-
dungsveranstaltungen ist auf das jeweilige Alter der Angehöri-
gen der Jugendfeuerwehr Rücksicht zu nehmen.
(7) Die Stadt Schalkau hat der Arbeit der Jugendfeuerwehr ihre 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und sie tatkräftig zu för-
dern (§ 11 Abs. 3 ThürBKG).

§ 10
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer wegen des Erreichens der 
Altersgrenze gemäß §5 Absatz 2, dauernder Dienstunfähigkeit 
oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der 
Einsatzabteilung ausscheidet. Bei sonstigen wichtigen Gründen 
entscheidet der jeweilige Feuerwehrausschuss.

1. das aktive und passive Wahlrecht zur Wahl des Stadtbrand-
meisters, dessen Stellvertreter,

2. das aktive und passive Wahlrecht zur Wahl des Wehrführers 
der jeweiligen Ortsteilfeuerwehr und dessen Stellvertreter, 
die Jugendfeuerwehrwarte, die stellvertretenden Jugend-
feuerwehrwarte sowie zu Mitgliedern des jeweiligen Feuer-
wehrausschusses. Die Funktionen in den Feuerwehren der 
Stadt Schalkau werden von den Angehörigen der jeweiligen 
Feuerwehr gewählt,

3. das Recht auf eine vertragsgebundene zusätzliche Altersver-
sorgung durch die Stadt Schalkau,

4. ein Recht auf ausreichenden Versicherungsschutz, d.h., eine 
gesetzlich vorgeschriebene Versicherung der Angehörigen in 
der zuständigen Feuerwehrunfallkasse und deren Zusatzver-
sicherung sowie Versicherung von Sachschäden (§ 14 Abs. 
5 und 7 ThürBKG),

5. dem Anspruch auf kostenlose Dienst- und Schutzkleidung 
sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände im Rahmen der 
durch die örtlichen Verhältnisse gegebenen Notwendigkeiten 
und gesetzlichen Regelungen (§ 14 Abs. 6 ThürBKG und § 4 
Abs. 1 ThürFwOrgVO),

6. das Recht auf bezahlte Freistellung von der Arbeits- oder 
Dienstleistungspflicht für die Zeit der Teilnahme an Einsät-
zen, Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 14 Abs. 
1 ThürBKG),

(3) Die Angehörigen der Feuerwehren haben insbesondere

1. die in § 2 bezeichneten Aufgaben nach Anweisung des Stadt-
brandmeisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten ge-
wissenhaft durchzuführen. Sie haben insbesondere die für 
den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. Bsp. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhü-
tungsvorschriften) sowie Anweisungen des Stadtbrandmeis-
ters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

2. bei Alarm unverzüglich zu erscheinen und den für den Alarm-
fall geltenden Anweisungen und Vorschriften Folge zu leis-
ten,

3. am Unterricht von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen so-
wie Lehrgängen, an angeordneten Übungen und sonstigen 
dienstlichen Veranstaltungen regelmäßig teilzunehmen (§ 14 
Abs. 1 ThürBKG),

4. bei Einsätzen und Übungen die vorgeschriebene Feuerwehr-
Schutzkleidung und bei anderen dienstlichen Veranstaltun-
gen Dienstkleidung zu tragen, soweit nichts Anderes ange-
ordnet ist (§ 4 Abs. 1 u. 2 ThürFwOrgVO),

5. im Verhinderungsfall sich bei dem zuständigen Wehrführer 
bzw. Vorgesetzten rechtzeitig zu entschuldigen,

6. Fahrzeuge, Geräte, Feuerwehrhäuser, die persönliche Aus-
rüstung und Dienstbekleidung in sachgerechtem Pflegezu-
stand zu erhalten,

7. sich zu allen Feuerwehrangehörigen kameradschaftlich und 
anständig zu verhalten.

8. das Ansehen der Freiwilligen Feuerwehr Schalkau in der Öf-
fentlichkeit nicht zu schädigen,

9. Veränderungen des Gesundheitszustandes, die die Eignung 
für den Dienst in Frage stellen könnten, unverzüglich zu mel-
den.

10. auf Anordnung der Stadt Schalkau sich ärztlichen Untersu-
chungen bezüglich der Tauglichkeit zu unterziehen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Ab-
schluss der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung 
nach FwDv 2) nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten und 
erfahrenen aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.
(5) Einem Feuerwehrangehörigen ist auf Antrag eine Freistellung 
bis zur Dauer von einem Jahr, mit der Möglichkeit einer einma-
ligen Verlängerung bis zu insgesamt zwei Jahren zu gewähren, 
wenn er voraussehbar auf längere Zeit, insbesondere wegen 
persönlicher oder beruflicher Gründe, die Pflichten eines Ange-
hörigen der Einsatzabteilung nicht wahrnehmen kann. Der Frei-
stellungsantrag soll schriftlich und rechtzeitig bei dem zuständi-
gen Wehrführer gestellt werden und die voraussichtliche Dauer 
der gewünschten Freistellungszeit enthalten. Die Freistellung be-
wirkt nur die Befreiung von den unter Absatz 3 Punkt 2., 3., und 
5. aufgeführten Pflichten. Die sonstigen Pflichten und Rechte 
eines Angehörigen der Einsatzabteilung bleiben unberührt. Die 
Dienstjahre werden weiter angerechnet.
(6) Für Tätigkeiten und Fahrten mit Feuerwehrfahrzeugen im 
Feuerwehrdienst außerhalb des Landkreises Sonneberg gilt § 
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die Stadt Schalkau unverzüglich eine Versammlung der Einsatz-
abteilung einberufen, in der die Wahl stattfinden kann.

§ 12
Feuerwehrausschüsse

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Stadtbrandmeisters und 
der Wehrführer bei der Erfüllung ihrer Aufgaben werden in der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schalkau Feuerwehrausschüs-
se gebildet.
(2) Der Feuerwehrausschuss in der Stützpunktfeuerwehr besteht 
aus dem Wehrführer als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, den 
Gruppenführern, dem Jugendfeuerwehrwart, Gerätewart, dem 
Atemschutzgerätewart, zwei Angehörigen der Einsatzabteilung 
sowie einem Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung.
(3) Die Feuerwehrausschüsse in den einzelnen Ortsteilfeuer-
wehren setzen sich zusammen aus dem jeweiligen Wehrführer 
als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, zwei Angehörigen der 
Einsatzabteilung, dem Jugendfeuerwehrwart, dem Gerätewart 
und einem Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung. Ist eine Po-
sition nicht besetzt, so entfällt sie in dem jeweiligen Feuerwehr-
ausschuss.
(4) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung sowie des Ver-
treters der Alters- und Ehrenabteilung erfolgt in einer Dienstver-
sammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt sind 
die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und Eh-
renabteilung.
(5) Der jeweilige Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehr-
ausschusses ein. Er hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, 
wenn dies mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mit Begründung 
beantragen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorsitzende 
kann Angehörige der einzelnen Abteilungen der jeweiligen Frei-
willigen Feuerwehr oder andere Personen zur Sitzung einladen.
(6) Über die Sitzung der Feuerwehrausschüsse sind Nieder-
schriften anzufertigen, welche sowohl vom Vorsitzenden des 
jeweiligen Feuerwehrauschusses als auch vom jeweiligen Proto-
kollführer zu unterzeichnen sind.
(7) Der Stadtbrandmeister und sein Stellvertreter haben das 
Recht, an den Sitzungen der Feuerwehrauschüsse teilzuneh-
men.

§ 13
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Stadtbrandmeisters findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der 
Stadt Schalkau statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird durch den Stadtbrand-
meister einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene 
Jahr zu erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren 
ist innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, wenn dies mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilungen schriftlich 
unter Angabe von Gründen verlangt.
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptver-
sammlung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Stadtrat 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich be-
kannt zu geben.
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilungen und der Alters- und Ehren-
abteilungen. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilungen anwesend 
ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach 
Ablauf einer Woche einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzabteilungen be-
schlussfähig ist. Beschlüsse der Jahreshauptversammlung wer-
den mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entsprechenden 
Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim erfol-
gen soll.
(6) Jahreshauptversammlungen können in allen Freiwilligen Feu-
erwehren durch den Wehrführer einberufen werden. Absätze 3 
- 5 gelten hier entsprechend.

§ 14
Wahlordnung

(1) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
zwei Wochen vorher schriftlich und durch eine Pressemitteilung 
zu verständigen.
(2) Die Wahlhandlung kann nur durchgeführt werden, wenn min-
destens 1/3 der Wahlberechtigten anwesend sind. Bei Wahlunfä-

(2) Zum Ehrenmitglied der Feuerwehr kann auf Vorschlag des 
Stadtbrandmeisters im Einvernehmen mit dem Wehrführer oder 
auf Vorschlag des Wehrführers ernannt werden, wer sich um den 
Brandschutz besondere Verdienste erworben hat. Die Ernen-
nung erfolgt durch den Bürgermeister. Über die Ernennung ist 
eine Urkunde auszustellen.
(3) Die Zugehörigkeit zu den Alters- und Ehrenabteilungen endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Stadtbrand-
meister oder Wehrführer erklärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 3 Satz 1 dieser Satzung gilt ent-
sprechend)

c) durch Tod.

§ 11
Stadtbrandmeister, stellvertretender Stadtbrandmeister,

Wehrführer, stellvertretender Wehrführer
(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schalkau 
und deren Ortsteile ist der Stadtbrandmeister, welcher unbe-
schadet der sonstigen Selbständigkeit deren Gesamtleiter ist.
(2) Der Stadtbrandmeister wird von den Angehörigen der Ein-
satzabteilungen aller Ortsteilfeuerwehren (Wahlberechtigte) 
nach den Anordnungen der Wahlordnung (§ 14) auf einer Wahl-
versammlung anlässlich einer Jahreshauptversammlung (§13) 
unter Beteiligung aller Ortsteilwehren auf die Dauer von 5 Jahren 
gewählt.
(3) Der Stadtbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der 
Stadt Schalkau ernannt. Er ist verantwortlich für die Einsatzbe-
reitschaft der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schalkau sowie 
die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungsgemä-
ße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Stadtrat/
Bürgermeister in allen Fragen des Brandschutzes und der Allge-
meinen Hilfe zu beraten (§ 15 Abs. 5 ThürBKG). Bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende Stadtbrandmeis-
ter und die Wehrführer zu unterstützen. Der Bürgermeister be-
stellt auf Vorschlag des Stadtbrandmeisters bzw. des jeweiligen 
Wehrführers die Führer (Zugführer, Führer von Verbänden) und 
die Unterführer (Truppführer von selbständig taktischen Einhei-
ten, Gruppenführer) der einzelnen Stadtteilfeuerwehren (§ 15 
Abs. 2 ThürBKG).
(4) Der stellvertretende Stadtbrandmeister hat den Stadtbrand-
meister bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den Angehöri-
gen der Einsatzabteilungen aller Stadtteilfeuerwehren (Wahlbe-
rechtigte) nach den Anordnungen der Wahlordnung (§ 14) auf 
die Dauer von 5 Jahren gewählt.
Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung 
statt, in der der Stadtbrandmeister gewählt wird.
(5) Der Stadtbrandmeister und sein Stellvertreter können ihre 
Ämter bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres ausüben. Nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres sind sie durch den Stadtrat zu 
verabschieden.
(6) Die Wehrführer führen die Freiwilligen Feuerwehren in der 
Stadt Schalkau und ihren Ortsteilen nach Weisung des Stadt-
brandmeisters. Die Wehrführer werden von den aktiven Ange-
hörigen der Einsatzabteilung der jeweiligen Ortsteilfeuerwehr 
(Wahlberechtigte) nach den Anordnungen der Wahlordnung (§ 
14) auf einer Wahlversammlung der Ortsteilfeuerwehr auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt.
(7) Die stellvertretenden Wehrführer haben den jeweiligen Wehr-
führer im Verhinderungsfalle zu vertreten. Sie werden von den 
aktiven Angehörigen der Einsatzabteilung der jeweiligen Stadt-
teilfeuerwehr (Wahlberechtigte) nach den Anordnungen der 
Wahlordnung (§ 14) auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Die 
Wahlen finden nach Möglichkeit in den gleichen Wahlversamm-
lungen statt, in denen die Wehrführer gewählt werden.
(8) Zum Stadtbrandmeister und Wehrführer sowie zu deren Stell-
vertreter können nur gewählt werden, wer

1. der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr angehört 
und

2. die erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen Be-
such der nach der ThürFwOrgVO für die jeweiligen Füh-
rungskräfte vorgeschriebenen Lehrgänge nachweisen kann 
(§ 15 Abs. 2 ThürBKG und § 13 Abs. 2,3 ThürFwOrgVO). Die 
Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen.

(9) Vor Ablauf der Wahlzeit hat die Stadt Schalkau rechtzeitig 
eine Versammlung der Einsatzabteilung einzuberufen, in der die 
Wahl stattfinden kann. Bei sonstigem Freiwerden der Stelle muss 
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(13) Nach Auszählung der Stimmen erfolgt die Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses durch den Wahlleiter. Der Wahlleiter fragt die 
Gewählten, ob sie die Wahl annehmen. Die Wahl ist mit Bekannt-
gabe des gewählten Kandidaten beendet.
(14) Über den gesamten Wahlvorgang ist eine Wahlniederschrift 
anzufertigen. Die Wahlunterlagen und die Wahlniederschrift sind 
innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zuzu-
leiten und dort ein Jahr aufzubewahren.
(15) Die Wahl kann bis 14 Tage nach Bekanntgabe angefochten 
werden. Die Anfechtung ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
dem Bürgermeister der Stadt Schalkau zu erheben.

§ 15
Feuerwehrvereine

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu 
privatrechtlichen Feuerwehrvereinen zusammenschließen. Die 
Stadt wird die Vereine der Feuerwehrangehörigen auf Stadtebe-
ne fördern und im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unter-
stützen.

§ 16
Status- und Funktionsbezeichnungen

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
jeweils in weiblicher und männlicher Form.

§ 17
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 22.02.2010 außer Kraft.

Stadt Schalkau, den
Ute Hopf  Siegel
Bürgermeisterin

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Schalkau beabsichtigt, die nach-
stehend aufgeführten Fahrzeuge und An-
bauteile aus ihrem Bestand gegen Höchst-
gebot zu veräußern.
Die Fahrzeuge und Anbauteile können ab 
sofort nach vorheriger Terminabsprache un-
ter Tel. Nr. 036766/2910 besichtigt werden.
Die Angebote sind schriftlich bis zum 
10.02.2023, 12:00 Uhr im verschlossenen 
und mit „Angebotsabgabe Öffentliche Aus-
schreibung Fahrzeuge/Anbauteile“ gekennzeichneten Umschlag 
an die Stadt Schalkau, Markt 1, 96528 Schalkau zu richten. Der 
Zuschlag erfolgt an den Höchstbietenden.

Multicar Nr. 1
Fahrzeugart: LKW Kipper offener Kasten
Hersteller: Multicar
Typ und 
Ausführung:

M26S (Champion) Ausführung KAK 42

Antriebsart: Diesel
Leistung: 62 kW
Getriebeart: Schaltgetriebe
Kupplung: Bolzenkupplung
Außenfarbe: orange
Tag der 
1. Zulassung:

11.08.1995

Kilometerstand: 102408 km
Ausstattung: Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte, schall-

gedämmtes Fahrerhaus, Servolenkung, hyd-
raulische Zweikreisbremsanlage, Schwingsitz, 
Kipphydraulik, Nebenantrieb Steuerfunktionen 
für Frontgerät, Geräteplatte mit Vorbau-Schnell-
wechselsystem, Türen mit Kurbelfenstern, 
Sichtfenster im vorderen Bereich, Allradantrieb 
mit Differenzialsperre und Kriechgang, kippba-
res 2 Personen Fahrerhaus, Differenzialsperre 
Hinterachse, klappbare Bordwände.

Das Mindestgebot für das Fahrzeug beträgt 850,00 EUR.
Das Fahrzeug wird als nicht fahrbereit verkauft und hat keine 
gültige Hauptuntersuchung. Das Lenkgetriebe ist defekt. Bei der 
Pritsche ist ein Kipppunkt defekt. Des Weiteren hat die Karosse-
rie einige Roststellen.

higkeit ist eine zweite Versammlung innerhalb von vier Wochen 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
wahlfähig ist.
(3) Zu den nach § 11 Abs. 2, 4, 6 und 7 durchzuführenden Wah-
len ist ein Wahlvorstand zu bestimmen. Für die Wahl des Stadt-
brandmeisters und seines Stellvertreters ist der Wahlvorstand 
aus dem Vorsitzenden, gleichzeitig Wahlleiter, der durch den 
Bürgermeister berufen wird, und den Wehrführern der Ortsteil-
feuerwehren zu bilden.
Für die Wahl des Wehrführers und seines Stellvertreters in der 
jeweiligen Ortsteilwehr bildet sich der Wahlvorstand aus dem 
Bürgermeister, dem Stadtbrandmeister und seinem Stellvertre-
ter.
Die Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen selbst nicht kandidie-
ren.
(4) Wahlberechtigt für die Wahl der Wehrführer und ihrer Stellver-
treter sind nur Mitglieder der jeweiligen Einsatzabteilungen mit 
abgeschlossener Truppmannausbildung Teil 1; für die Wahl des 
Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters die Mitglieder aller 
Einsatzabteilungen mit abgeschlossener Truppmannausbildung 
Teil 1. Das einzelne Mitglied ist nur wahlberechtigt, wenn dieses 
in dem der Wahl vorangegangenen Jahr 20 Ausbildungsstunden 
oder 50 % der angesetzten Dienste absolviert hat. Eine Aus-
bildungsstunde umfasst hierbei 45 Minuten. Dem Wahlleiter ist 
durch die amtierenden Wehrführer ein entsprechender Nachweis 
für die ihnen unterstehenden Einsatzabteilungen vorzulegen.
(5) Die Bewerber für das Amt des Stadtbrandmeisters, seines 
Stellvertreters, sowie des Wehrführers der Freiwilligen Feuer-
wehr Schalkau und seines Stellvertreters haben zur Wahl den 
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Zugführer nach 
der Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung nachzuwei-
sen. Die Bewerber für das Amt eines Wehrführers und dessen 
Stellvertreter einer Ortsteilfeuerwehr haben zur Wahl den erfolg-
reichen Abschluss der Ausbildung zum Gruppenführer nach der 
Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung nachzuweisen. 
Der einzelne Bewerber ist nur wählbar, wenn dieser in dem der 
Wahl vorangegangenen Jahr 30 Ausbildungsstunden oder 75 % 
der angesetzten Dienste absolviert hat. Die Aufsichtsbehörde 
kann Ausnahmen zulassen.
(6) Bewerbungen sind mindestens eine Woche vor dem Tag der 
Versammlung schriftlich bei dem Bürgermeister einzureichen. 
Hierauf ist in der Bekanntmachung der Versammlung hinzuwei-
sen.
(7) Die Wahlen sind schriftlich und geheim durchzuführen. Vor 
der Wahlhandlung stellen sich die Bewerber den Anwesenden 
vor und geben ihr Einverständnis zur Wahl. Vor Beginn der Wahl-
handlung ist die Wählerliste zu schließen.
(8) Die Abgabe der Stimmzettel an die Wähler erfolgt durch den 
Wahlvorstand unter Eintrag eines Vermerkes in die Wählerliste 
1, der Einwurf der Stimmzettel in die Wahlurne durch die Wäh-
ler wird in der Wählerliste 2 durch den Eintrag eines Vermerkes 
registriert. Auf dem Stimmzettel ist jeweils nur eine Stimme ab-
zugeben. Entsprechend der Gestaltung der Stimmzettel ist dem 
Wähler bekannt zu geben, wie die Stimme abzugeben ist (z.B. 
durch Ankreuzen der/des Kandidaten).
(9) Stimmzettel sind insbesondere ungültig, wenn sie

1. leer sind,
2. unleserlich sind,
3. mehrdeutig sind,
4. Zusätze aufweisen,
5. durchgestrichen sind,
6. durch den Gebrauch des Wortes „Stimmenthaltung“ o.ä. un-

zweifelhaft gekennzeichnet sind.
Über die Gültigkeit von Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken 
geben, entscheidet der Wahlvorstand durch Mehrheitsentschei-
dung der anwesenden Mitglieder des Wahlvorstandes.
Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmzettel ungültig, so ist der 
Wahlgang zu wiederholen.
(10) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erhält.
(11) Erhält bei nur zwei Kandidaten kein Kandidat mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen (Stimmengleichheit), 
entscheidet das Los.
(12) Erhält bei mehr als zwei Kandidaten kein Kandidat mehr 
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine 
Stichwahl unter den beiden Kandidaten mit den höchsten Stim-
menzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl ent-
scheidet das Los.
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im benachbarten Bayern gibt es bereits mehrfache Ausbrüche. 
Das Risiko der weiteren Ausbreitung ist sehr hoch.
Um die Geflügelbestände im Landkreis Sonneberg besser zu 
schützen, hat das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
des Landratsamtes Sonneberg als Prävention gegen die weitere 
Ausbreitung der Geflügelpest zwei neue Allgemeinverfügungen 
erlassen.
Alle Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter haben demnach fol-
gende Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten:
• Die Eingänge zu den Geflügelhaltungen sind mit geeigneten 

Einrichtungen zur Schuhdesinfektion zu versehen (Desinfek-
tionswannen oder- matten).

• Unmittelbar vor jedem Betreten der Geflügelhaltung sind die 
Hände zu waschen und mit einem geeigneten Mittel zu des-
infizieren. Auch die Schuhe sind zu desinfizieren.

• Beim Betreten der Geflügelhaltungen ist Schutzkleidung in-
klusive Schuhwerk, die ausschließlich in der Geflügelhaltung 
zu verwenden ist, anzulegen. Die Schutzkleidung ist nach 
Gebrauch regelmäßig, mindestens aber ein Mal pro Woche, 
zu reinigen und zu desinfizieren. Bei Verwendung von Ein-
wegkleidung ist diese nach Gebrauch unschädlich zu besei-
tigen

• Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind 
die dazu eingesetzten Gerätschaften zu reinigen und zu des-
infizieren.

• Nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe ein-
schließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegen-
stände zu reinigen und zu desinfizieren.

• Transportmittel für Geflügel (Fahrzeuge und Behältnisse) 
sind nach jeder Verwendung zu reinigen und zu desinfizieren.

• Der Zukauf von Geflügel über Geflügelmärkte, Geflügelbör-
sen oder mobile Geflügelhändler ist verboten. Ausnahmen 
sind möglich, soweit die verkauften Tiere nachweislich kli-
nisch und Wassergeflügel auch virologisch innerhalb der 
letzten vier Tage untersucht wurden und sich der Käufer dar-
über einen Nachweis vorlegen lässt.

• Alle Geflügelhalter im Kreisgebiet, die ihrer Pflicht zur Mel-
dung des gehaltenen Geflügels bisher noch nicht nachge-
kommen sind, haben die Haltung von Geflügel unverzüglich 
beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des 
Landratsamtes Sonneberg (E-Mail: veterinaeramt@lkson.
de, Telefon: 03675/871-590) anzuzeigen.

Einschränkung von Geflügelschauen und -märkten
Zur Bekämpfung der Geflügelpest hat das Veterinäramt auf 
Grundlage einer zweiten Allgemeinverfügung auch Sofortmaß-
nahmen zu Geflügelschauen und -märkten getroffen.
So werden Geflügelausstellungen stark eingeschränkt und an 
eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Sie sind unter anderem 
nur dann erlaubt, soweit sie in geschlossenen Räumen stattfin-
den und wenn die teilnehmenden Tiere vor der Veranstaltung am 
Einlass tierärztlich klinisch untersucht werden. Auch müssen für 
die Vögel (außer für Tauben) negative Nachweise über Ergebnis-
se einer virologischen Untersuchung vorliegen.
Geflügelbörsen und -märkte sowie Veranstaltungen anderer Art, 
bei denen Geflügel verkauft oder getauscht wird und bei denen 
die beschränkenden Vorgaben nicht eingehalten werden können, 
sind im Landkreis bis auf Widerruf untersagt.
Die getroffenen Eindämmungsmaßnahmen dienen dem Schutz 
der heimischen Geflügelhaltungen vor einem Eintrag der Geflü-
gelpest.
Die Allgemeinverfügungen treten umgehend in Kraft und gelten 
bis auf weiteres. Sie wurden auf der Internetseite des Landkrei-
ses Sonneberg veröffentlicht.
Die Geflügelhalter im Landkreis werden dringend um Beachtung 
der notwendigen Festlegungen gebeten. Zudem sollten die Bür-
gerinnen und Bürger bitte umgehend tot aufgefundene Wildvögel 
der Veterinärbehörde melden.

Thüringer Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die 
Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für das 

Jahr 2023

Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs. 1 Satz 3 
und 4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 

Multicar Nr. 2
Fahrzeugart: LKW Kipper / offener Kasten
Hersteller: Multicar
Typ und Ausführung: M26 Ausführung WAK 45
Antriebsart: Diesel
Leistung: 66 kW
Getriebeart: Schaltgetriebe
Kupplung: Kugelkopf- und Bolzenkupplung
Außenfarbe: orange
Tag der 1. Zulassung: 25.04.2003
Kilometerstand: 172574 km
Ausstattung: große Kommunalhydraulik, hydrauli-

sche Achsverriegelung Vorderachse, 
Arbeitsscheinwerfer, schallgedämmtes 
Fahrerhaus, Servolenkung, hydraulische 
Zweikreisbremsanlage, Schwingsitz, 
Kipphydraulik, Nebenantrieb Steuer-
funktionen für Frontgerät, Geräteplatte 
mit Vorbau-Schnellwechselsystem, Tü-
ren mit Kurbelfenstern, Sichtfenster im 
vorderen Bereich, Sichtfenster im vor-
deren Bereich, kippbares 2 Personen 
Fahrerhaus, Drehstabilisator und Diffe-
renzialsperre Hinterachse, Allradantrieb 
mit Differenzialsperre und Kriechgang, 
Radioanlage, Betriebsstundenzähler

Das Mindestgebot für das Fahrzeug beträgt 2.000,00 EUR.
Das Fahrzeug wird als bedingt fahrbereit verkauft, hat jedoch kei-
ne gültige Hauptuntersuchung. Zum Bestehen der Hauptuntersu-
chung ist eine Komplettüberholung notwendig. Des Weiteren hat 
die Karosserie einige Roststellen.

Traktor
Fahrzeugart: Zugmaschine auf Rädern
Hersteller: Kubota
Typ und Ausführung: M6040H-C
Antriebsart: Diesel
Leistung: 49 kw
Getriebeart: Schaltgetriebe
Kupplung: Bolzenkupplung
Außenfarbe: orange
Tag der 1. Zulassung: 01.07.2008
Betriebsstunden: 6024 h
Ausstattung: Kabine, Heckzapfwelle, Tietjen Druck-

luftbremssystem, LED Arbeitsschein-
werfer 4x, Radio mit Dachantenne, Ka-
binenfensterausstellbar
Frontlader inkl. Schaufel, Fronthydraulik, 
Klimaanlage

HU: gültig bis 05/2023

Das Mindestgebot für das Fahrzeug beträgt 10.600,- EUR.
Das Fahrzeug wird als nicht fahrbereit verkauft. Getriebeöl 
schäumt auf. Schalthebelbetätigung und Gaspedal schwergän-
gig. Fahrtrichtungswählhebel hat Fehlfunktion.

Anbauteile
Anbauteil Mindestgebot
Schneepflug für Multicar
(Stahlbau Heimann, PV 180, Baujahr 1999)

800,00 EUR

Schneepflug für Multicar
(Originalanbauteil)

800,00 EUR

Mähausleger Fiedler FFA 400 MK
(Baujahr 2003)

3.500,00 
EUR

Veterinäramt erlässt vorbeugende 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Geflügelpest
Zur Prävention gegen die weitere Ausbreitung der Geflügel-
pest hat die Veterinärbehörde des Landratsamtes Sonne-
berg zwei neue Allgemeinverfügungen erlassen. Die Geflü-
gelhalter im Landkreis werden dringend um Beachtung der 
notwendigen Festlegungen gebeten.
Sonneberg, 14. Dezember 2022 - Derzeit breitet sich die Geflü-
gelpest in Deutschland dynamisch aus. Auch in Thüringen sowie 
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weils das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nr. 1 und 2 ent-
sprechend den Bestimmungen dieses Absatzes nachgewiesen 
wird.

§ 2
(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die 
Zahl der am 3. Januar 2023 vorhandenen Tiere (Stichtag für die 
amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei 
Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres eingewinterten 
Bienenvölker maßgebend.
(2) Die tierhaltende Person hat der Tierseuchenkasse entspre-
chend der Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des 
amtlichen Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 
Tage nach dem Stichtag ihren Namen sowie die Anschrift mitzu-
teilen und die Art und die Zahl sowie den Standort der bei ihr am 
Stichtag vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der 
im Herbst 2022 eingewinterten Bienenvölker, oder gegebenen-
falls die Aufgabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) schrift-
lich oder im elektronischen Meldeverfahren auf der Website der 
Thüringer Tierseuchenkasse zu melden. Für die Teilnahme am 
elektronischen Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizie-
rung einer E-Mail-Adresse erforderlich. Für jede registrierpflich-
tige Tierhaltung mit entsprechender Registriernummer ist eine 
eigene schriftliche oder elektronische Meldung abzugeben.
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet 
oder werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart 
in einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich 
der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumel-
den. Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach 
dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand 
nachgeborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 
20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die 
nachzumeldenden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge 
nach § 1.
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein ge-
meldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf eine neue tierhaltende Person übergeht 
und in denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die 
nur vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, kann 
auf schriftlichen Antrag der tierhaltenden Person von einer Bei-
tragsveranlagung abgesehen werden, wenn für diese Tiere die 
tierhaltende Person ihrer Melde- und Beitragsverpflichtung zu ei-
ner anderen Tierseuchenkasse im Geltungsbereich des Tierge-
sundheitsgesetzes für das Jahr 2023 nachgekommen ist. Die an-
tragstellende Person hat die Voraussetzungen für die Befreiung 
nachzuweisen. Die Meldeverpflichtung für die Tiere nach Satz 2 
gegenüber der Thüringer Tierseuchenkasse bleibt davon unbe-
rührt. Im Fall einer Befreiung nach Satz 2 besteht für die betref-
fenden Tiere und deren Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch 
auf Gewährung von Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. 
Im Einzelfall kann die Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme 
zulassen.
(5) Tierhaltende Personen, die bis zum 28. Februar 2023 keinen 
amtlichen Erhebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen 
haben, sind verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis 
zum 31. März 2023 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elekt-
ronisch zu melden.
(6) Hat eine tierhaltende Person der Tierseuchenkasse die der 
Meldepflicht unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb 
der jeweils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 
5 nicht oder nicht vollständig gemeldet, kann die Tierseuchen-
kasse auf der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die amtlich 
anderweitig ermittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der 
Beitragserhebung nutzen.
(7) Viehhandel betreibende Personen haben die Zahl der im 
Vorjahr umgesetzten Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, 
Schweine, Schafe und des umgesetzten Geflügels bis zum 1. 
Februar 2023 zu melden. Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 
Viehhandel betreibende Personen im Sinne der Beitragssatzung 
sind natürliche oder juristische Personen, die

1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, die-

se Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3
Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den tierhaltenden Personen erhoben. Die 
Beiträge nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 

1 und Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTier-
GesG) in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBI. S. 89), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBI. S. 
236), hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 27. Okto-
ber 2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2023 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie 
folgt festgesetzt:
1. Pferde, Esel, Maultiere und

Maulesel
je Tier 4,20 Euro

2. Rinder einschließlich Bisons,
Wisente und Wasserbüffel

2.1 Rinder bis 24 Monate je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro
3. Schafe und Ziegen
3.1 Schafe bis einschl. 9 Monate je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 0,85 Euro
3.3 Schafe ab 19 Monate je Tier 0,85 Euro
3.4 Ziegen bis einschl. 9 Monate je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen ab 19 Monate je Tier 2,30 Euro
4. Schweine
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 1,60 Euro
4.2 Ferkel bis einschl. 30 kg je Tier 0,60 Euro
4.3 sonstige Zucht- und

Mastschweine über 30 kg
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.
5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro
6. Geflügel
6.1 Legehennen über 18 Wochen

und Hähne
je Tier 0,07 Euro

6.2 Junghennen bis 18 Wochen
einschließlich Küken

je Tier 0,03 Euro

6.3 Mastgeflügel (Broiler)
einschließlich Küken

je Tier 0,03 Euro

6.4 Enten, Gänse und Truthühner
einschließlich Küken

je Tier 0,20 Euro

7. Tierbestände von Viehhandel
betreibenden Personen

vier v. H. der
umgesetzten Tiere

des Vorjahres
(nach § 2 Abs. 7)

8. Der Mindestbeitrag beträgt für
jede beitragspflichtige tierhaltende
Person insgesamt

6,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2023 keine 
Beiträge erhoben.
(2) Als Tierbestand im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer 
Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemein-
sam versorgt werden.
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, un-
terliegen nicht der Beitragspflicht.
(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2 und 4.3.2 
wird je Tier um 25 v. H. ermäßigt, wenn:

1. Der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Ver-
ordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen ist im Ergeb-
nis der Untersuchungen gemäß dieser Verordnung für den 
Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 in die Kate-
gorie 1 eingestuft worden.

2. Der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der 
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gilt gemäß dem „Pro-
gramm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen 
in Thüringen“ als „Salmonellen überwacht“ und ist auf der 
Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in 
Kategorie 1 eingestuft.

Die Einstufung nach Nr. 1 oder die Bescheinigung nach Nummer 
2.4 des in Nr. 2 genannten Programms ist der Tierseuchenkasse 
durch die tierhaltende Person bis zum 28. Februar 2023 schrift-
lich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb unter Nr. 1 und 
2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitragssatz, soweit je-
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Trotz zusätzlicher Aufgaben und Herausforderungen konnten wir 
unsere Stadt voranbringen und unseren Bürgern viele schöne 
Momente bereiten.
So bewarb sich die Stadt Schalkau für die Antenne Thüringen 
Party und schaffte es sogar ins Finale. Leider hat das „Elfme-
terschießen“ bei der Schätzfrage die Gemeinde Erlau für sich 
entschieden.
Aber die 30 unmöglichen Sachen in kürzester Zeit zu besorgen, 
machte unheimlichen Spaß. Ganz besonders zu sehen mit wel-
cher Freude und Elan alle mithalfen und mitfieberten.
Bei unserem anschließenden Jahresrückblick in Bildern wün-
sche ich Ihnen viel Spaß. Eine Fortsetzung folgt noch im nächs-
ten Amtsblatt.

Anfang April konnten wir unsere neue Drehleiter abholen.

Abs. 3, 5 und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides in voller Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen 
nach § 2 Abs. 3 keine Beiträge resultieren, die über einen bereits 
entrichteten Mindestbeitrag hinausgehen, wird kein gesonderter 
Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von Bei-
trägen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4
(1) Für tierhaltende Personen, die schuldhaft

1. bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tier-
bestand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tier-
zahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen 
oder

2. ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf 
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 
2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseu-
chenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 
TierGesG bleibt unberührt.
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkas-
se kann erst erfolgen, wenn die tierhaltende Person die der Tier-
seuchenkasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen 
Erhebung nach § 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Bei-
tragserhebung nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls 
aus Vorjahren geschuldeten rückständigen Beträge (Mahnge-
bühren, Auslagen, Säumniszuschläge) beglichen hat.
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug 
auf Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor 
der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor 
dem nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, 
absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranlagungs-
zeitraum noch entsprochen wird.

§ 5
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 27. 
Oktober 2022 beschlossene Satzung der Thüringer Tierseuchen-
kasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für 
das Jahr 2023 wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des 
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie vom 9. November 2022 gemäß § 8 Abs. 2 und § 12 
Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 10. November 2022
Prof. Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

Nichtamtlicher Teil

Ankündigung Seniorentreff Januar 2023
Der nächste Seniorentreff findet am 17.01.2023 um 15.00 
Uhr im kleinen Schulungsraum im Thüringer Hof statt.

Thema wird das Projekt „AGATHE“ sein, das Senioren bei 
amtlichen Fragen rund um Pflege, Patientenverfügung und 
so weiter bekleidet.

Ich freue mich sehr auf einen gemütlichen Nachmittag.

Ihre Bürgermeisterin Ute Hopf

Neujahrsgruß

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Jahr 2022 ist bereits Geschichte.
Ein weiteres Jahr unter außerordentlichen Herausforderungen 
liegt hinter uns.
Mir ist es eine Herzensangelegenheit allen „DANKE“ zu sagen, 
die in diesem Jahr versuchten, etwas „Normalität“ in unser Leben 
zu bringen.
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Wanderung zur Walpurgisnacht

Diese wurde am 15.05.2022 feierlich übergeben.

Frauentagsfeier in Ehnes
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Schaumburgfest mit Ministerin Karawanski

Antenne Thüringen Party Tour
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Vogelschießen

Wir haben die beste Schule!

Freundschaftstreffen mit Lautertal

Schlagergottesdienst
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Triathlon im Schwimmbad

Babyempfang

Bike Trophy Katzberg
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Sockentanz Bachfeld

Sommerfest im Kindergarten Bachfeld
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Wir können stolz auf unser Städtchen, die Stadtteile und vor al-
lem auf Sie - liebe Bürgerinnen und Bürger - sein.
Besonders die vielen Ehrenamtler prägen und gestalten unser 
Leben und leisten in ihrer Freiheit Enormes. Ich möchte die Ge-
legenheit nutzen, mich bei allen Unternehmern und Gewerbetrei-
benden zu bedanken. Sie übernehmen nicht nur für sich Verant-
wortung, sondern auch für ihre Mitarbeiter und Angestellte.
Besonders möchte ich das Ehrenamt der Kameraden der Feu-
erwehr hervorheben. Die Kameraden leisten ihren Dienst am 
Nächsten - oft unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit. Ihnen 
kann man nicht genug danken. Vor Ihnen ziehe ich meinen Hut 
und habe größten Respekt vor ihrer Arbeit.
Ein herzliches Dankeschön an alle Stadträte, Ortssprecher, der 
Kirchgemeinde, unserer Schule, Kindergärten, den Mitarbeitern 
der Verwaltung und des Bauhofes - und an unseren KOB Herrn 
Vornderlind, der täglich mit viel Herz für Ordnung und Sicherheit 
in unserer Stadt und den Stadtteilen sorgt.
Dieser Zusammenhalt macht uns stark und macht uns aus.

Ich wünsche Ihnen ein glückliches und erfolgreiches 2023 und 
freue mich mit Ihnen gemeinsam viele schöne Projekte auf den 
Weg zu bringen und auf viele schöne gemeinsame Augenblicke.

Ihre Bürgermeisterin
Ute Hopf

Es ist mir eine Ehre, Ihre Bürgermeisterin zu sein.

Öffentlicher Teil

Einladungen und 
Informationen

Der Tod schließt den Lebenskreis.
Erinnerungen und Dankbarkeit öffnen ihn wieder.

NACHRUF
Mit großer Bestürzung mussten wir erfahren,

dass unser langjähriges Vereinsmitglied

EGON SCHNAUS

im Oktober 2022 von uns gegangen ist.

Er war ein langjähriges und engagiertes Vereinsmitglied.
Wir verlieren mit ihm einen liebenswerten, hilfsbereiten

und pflichtbewussten Gartenfreund.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Der Vorstand und die Vereinsmitglieder
des Gartenverein Seidelquelle 1990 e.V.
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modell-leben.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Fr: 11.00 – 18.00 Uhr 
Sa: 10.00 – 18.00 Uhr 
So: 10.00 – 17.00 Uhr

Code „sparen@mol23“ auf 
www.modell-leben.de eingeben und

2 € ERMÄSSIGUNG
auf den regulären Eintrittspreis erhalten.
(Gilt nicht für Familien- und ermäßigte Tickets.)

10.–12.
FEBRUAR

2023

DIE THÜRINGER MODELLBAUMESSE

- Anzeigenteil -

Seit unserer Verlagsgründung 1970 gehören Amts- und 
Mitteilungsblätter sowie Broschüren, Flyer und weitere 

Druckerzeugnisse zu unserer Produktpalette. 
Die LINUS WITTICH Medien KG hat seit 01. Januar 2018 

in Erweiterung des Angebotes die Buchproduktion 
und Verlagstätigkeit von 

übernommen und führt diese unter der 
Marke Geiger-Verlag zuverlässig weiter.

Zu unserer Produktpalette gehören u.a.:
Historische Bildbände | Städte und Gemeinden im Wandel
Farb-Bildbände | Heimatbücher | Jahrbücher | Chroniken

sowie individuelle Kalender für Kommunen, Vereine, sonstige 
Unternehmen und sogar Privatpersonen

Rufen Sie uns an!
Industriestr. 9-11 | 36358 Herbstein | Tel. 06643/9627-383 

buch@wittich-herbstein.de | www.wittich.de

Bücher für Städte und Gemeinden

... wir sind der Verlag für Städte und Gemeinden!

Eine Marke der 
LINUS WITTICH Medien KG

Farbanzeigen fallen auf

Jetzt online aufgeben

anzeigen.wittich.de
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Abschied nehmen

  SONNEBERG • GUSTAV-KÖNIG-STR. 8

 

03675–89560

www.roga-pietaet.de

Es muss von

 Herzen 

kommen, was auf Herzen 

wirken soll. 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, 
niemanden zu vergessen.

Traueranzeigen aufgeben:

Anzeige online buchen
und gestalten:

wittich.de/trauer
per E-Mail:
anzeigen@wittich-langewiesen.de

per Telefon:
03677 2050-0

per Telefax:
03677 2050-21

oder wenden Sie sich direkt
an Ihr Bestattungsunter-
nehmen

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei,

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe
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Bauen und Wohnen

Jubiläumsaktion
Dach / Fassade / Metallbau

ACHTUNG HAUSBESITZER!
Jetzt handeln - und mit Dach und Fassadendämmungen
Energiekosten senken!! Seit 25 Jahren ist unser Team Ihr
zuverlässiger Partner bei Sanierungsfragen rund um Ihr Haus!!

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen - Preisbeispiele auf 100 m²
Dachumdeckung mit Betondachsteinen ab 12.900,- €
Dachfläche mit Unterdeckung und Schindeln ab 8.490,- €

Aufdach und Zwischensparrendämmung, Ausbau und Dämmung von 
Dachstühlen, Schieferarbeiten, Ultraleichtdächer 2 kg p.m²; Flachdächer, 
Dachfensteraustausch und Reparaturen, Holzarbeiten aller Art.

Finanzierung Ihrer Baumaßnahmen auf Anfrage möglich
Wir verschönern Ihr Zuhause
Fassadenanstrich inkl. Reinigung ab 5.450,- €
Fassadenputze inkl. Armierung/Grundierung ab 8.950,- €

Fassaden Vollwärmeschutzarbeiten, Holzanstriche, Fachwerkanstriche 
und Sanierung, Fassadenverkleidung aus Kunststoff, Terrassen 
mit WPC-Terrassendielen, Fenster und Türen aus Holz und Kunststoff, 
Geländer/Balkonanlagen/Zäune und Tore

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich,
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot ist kostenlos und unverbindlich

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97, 98693 Ilmenau

Telefon 03677 - 207736

25
Jahre

25
Jahre




















 

Heizkamin mit individueller Verkleidung

Ob beim Neubau, bei der Reno-
vierung oder der Umgestaltung 
der eigenen vier Wände – offe-
ne, große Räume bestimmen die 
moderne Architektur.
Mehrere Wohnbereiche gehen 
ineinander über und verschmel-
zen zu einer Einheit. Dieses Ge-
staltungskonzept stellt vielfältige 
Ansprüche an eine Feuerstelle: 
Sie soll Extravaganz mit Be-
haglichkeit verbinden und den 
Wohnraum optisch teilen, ohne 
diesen zu trennen. Hersteller 
haben sich dieser Aufgabe ge-
stellt und präsentieren passende 
Kaminanlagen. Im Gegensatz 
zu klassischen Kaminanlagen, 
die aufwendig in Handarbeit 

gemauert werden, sind solche 
Kaminanlagen eine clevere und 
eine kostengünstige Alternative. 
Beim Aufbau des Baukastensys-
tems wird der Feuerraum einfach 
in die Elemente aus Leichtbeton 
eingefügt. All das gewährleistet 
eine schnelle und einfache Mon-
tage. Aufgrund der rückseitigen 
Isolation kann der Kamin sowohl 
freistehend als auch wandbündig 
aufgestellt werden.
Ein weiterer Vorteil: Der Heizka-
min lässt sich wieder abbauen 
und an anderer Stelle neu errich-
ten. So kann man das Feuer bei 
einem Umzug regelrecht einpa-
cken und mitnehmen

spp-o/www.oranier.com
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● Kanalreinigung

● TV-Inspektion

● Dichtheitsprüfung

● Kanalordung

● Kanal- und

   Rohrsanierung

● Fräsarbeiten
● Abscheiderentleerung
● Generalinspektion
● Grubenentleerung
● Schlammabfuhr von
   flüssigen Stoffen 
   jeder Art

Seit 1966 Spezialbetrieb rund um den Kanal

      G
     M
   B
  HD. FRICKED. FRICKE

Mörikestraße 1-3 ∙ 96465 Neustadt b. Cob.
Tel.: 09568 89 08 - 0 ∙ Fax: 09568 89 08 - 66

fricke-kanal@t-online.de ∙ www.fricke-kanal.de

LW-Service auf einen Klick:

info@wittich-hoehr.dewww.wittich.de
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Loipen, Pisten, Rodelhänge – 
wo geht was?
SchneeApp Thüringer Wald informiert täglich aktuell 

Suhl (14.12.2022) – Die SchneeApp Thüringer Wald 
liefert seit 2013 jeden Winter kostenfrei die ak-
tuellen Informationen zu den Schneehöhen und 
Wintersportbedingungen im Thüringer Wald.  An 
guten Wintertagen weist die App regelmäßig mehr 
als 3.000 Nutzerinnen und Nutzer auf. Dabei wird 
die App kontinuierlich weiterentwickelt. Im Januar 
2023 wird ein weiteres Update zahlreiche Webcams 
an Skihängen, Loipen und Wintersportorten inte-
grieren sowie einige Funktionen verbessern und 
Fehler beheben.  

Unterteilt in die Kategorien „Skiorte“, „Sportarten“ 
und „Schneehöhen“ lässt sich mit der SchneeApp 
auf einfache Art und Weise herausfinden, was Sie 
in welchem Wintersportort des Thüringer Waldes 
unternehmen können, u.a. welche Lifte geöffnet 
haben, welche einzelnen Strecken für Skifahrer, 
Rodler oder Wanderer präpariert sind, und ob und 
wie viel Neuschnee in den Gebieten gefallen ist. 
Über die Filterfunktionen „Schwierigkeit“ (leicht, 
mittel, schwer) sowie „Technik“ (Klassisch, Skating) 
lassen sich die Langlaufstrecken einfach sortieren. 
Und mit dem Filter „Flutlicht“ lässt sich schnell ein 

Überblick gewinnen, wo Wintersport am Abend 
überall möglich ist und wann die regelmäßigen 
Flutlichtzeiten sind.

Eines kann die SchneeApp noch nicht: navigieren. 
Aber auch dafür gibt es für alle Strecken im Thü-
ringer Wald eine Lösung – die Thüringer Wald App. 
Sie steht seit Mai 2022 kostenfrei zum Download 
in allen Stores bereit. Sommer wie Winter können 
hier alle Informationen rund um Strecken und Akti-
vitäten im Thüringer Wald abgerufen werden. Wer 
auf Loipen und Winterwanderwegen navigieren 
möchte, lädt sie sich also zusätzlich zur SchneeApp 
aufs Handy. 

Die SchneeApp und Thüringer Wald App sind ko-
sten- und werbefrei im Apple App Store und bei 
Google Play erhältlich. Wer die Apps bereits nutzt, 
bekommt Updates automatisch auf sein Smart-
phone oder kann sie über den jeweiligen Store 
manuell aktualisieren.

Alle Informationen rund um den Winter sind auch 
unter winter.thueringer-wald.com und am kosten-
freien Schneetelefon 0800 / 72 36 488 verfügbar. 
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Petra Deckert Ronald Koch
Gebietsverkaufsleiterin Gebietsverkaufsleiter
Tel.:  0151 56177721 Tel.: 0175 5951012
p.deckert@ r.koch@
wittich-langewiesen.de wittich-langewiesen.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da 

Ihr/e Gebietsverkaufsleiter/in vor Ort

www.wittich.de

LW-Service 
auf einen Klick:
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Hartmut Körschner

• Treppen • Fußbodenbeläge
• Fensterbänke • Restauration

Hildburghäuser Str. 15 · 98673 Eisfeld
Telefon 0 36 86 / 32 28 39 Schalkau | Bahnhofstr. 25

Jederzeit für Sie erreichbar.

Gemeinsam werden schwere Wege leichter

Als erfahrene Trauerbegleiter und Trauerredner ist es unsere 

verantwortungsvolle Aufgabe, Sie in der schweren Zeit des 

Abschiednehmens von einem geliebten Menschen zu begleiten.

Telefon 036766 84950

Klaus Kuhles & W. Seifert
Fachgeschäft • 98673 Eisfeld • Hofsteg 1

Tel. (03686) 322819
- Unser Geschäft befindet sich gegenüber dem ehemaligen Schuhhaus Leibe -

!!! NEU BEI UNS !!!
Wir reparieren Ihre

Waschmaschine, Trockner und 
Ihren Geschirrspüler!

Service/Kundendienst bis 20.00 Uhr
WIr rEparIErEN

alle SaT-anlagen, Fernseher, Videogeräte, Hi-Fi-anlagen, 
Kaffee-Vollautomaten

und nach wie vor alle DDr-Geräte!
Egal, wo Sie Ihr Gerät gekauft haben, unser Service ist für alle da!

Mit uns bleiben Sie am Ball!

Marktführer für lokale Informationen

info@wittich-hoehr.dewww.wittich.de
Dauerflimmern statt 
Gute-Nacht-Geschichten. 
Toastbrot und 
Pommes statt Obst 
und Gemüse. Geschrei 
statt Kinderlachen.

Viele Kinder in Deutschland 
leiden unter Vernachlässigung, 
Streit und Gewalt. 

● Kanalreinigung

● TV-Inspektion

● Dichtheitsprüfung

● Kanalordung

● Kanal- und

   Rohrsanierung

● Fräsarbeiten
● Abscheiderentleerung
● Generalinspektion
● Grubenentleerung
● Schlammabfuhr von
   flüssigen Stoffen 
   jeder Art

Seit 1966 Spezialbetrieb rund um den Kanal

      G
     M
   B
  HD. FRICKED. FRICKE

Mörikestraße 1-3 ∙ 96465 Neustadt b. Cob.
Tel.: 09568 89 08 - 0 ∙ Fax: 09568 89 08 - 66

fricke-kanal@t-online.de ∙ www.fricke-kanal.de

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, 
wenn Sie Fragen haben:

Telefon: 0 36 77 / 20 50 - 0


